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Bekanntmachungen
Bekanntmachung

das Fegen der Schor nsteine m Halle Glaucha und
tteumarkr betreffend

In Folge der Verfügung Kinigl Hochlöbl Regie
rung vom aasten April d Z ist der Polizeybezirt der
Stadt Halle in z Reviere eingetheilt jedem der hiesigen
z Schornsteinfeger ein Bezirk übertragen und deshalb
mit ihnen ein Contract abgeschlossen worden Nach die
sem Uebereintommen ist

1

dem Schornsteinfeger Ioh Michael T l sä sse r
s das Marienviertel
K das Nicolaiviertel
v die Vorstadt Klausthor
6 die Vorstadt Steinthor

L dem Schornsteinfeger Johann Carl Elsasser jun
а das Ulrichsviertel
d die Vorstadt Galgthor
e die Vorstadt Glaucha und
б die Weingärten

L dem Schornsteinfeger Johann Friedrich probst
das Moritzviertel

d die Vorstadt Srrohhof
c die Vorstadt Petersberg und
6 die Stadt Neumarkt

angewiesen worden
2

In jeder Abtheilung darf bloß der dazu bestimmte
Meister fegen und ist für seine Arbeit verantwortl ch
weshalb sie Camionen bestellt haben Es hangt daher
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nicht mehr von der Wahl der Hausbesitzer ab von wel
chem M istcr sie ihre Schornsteine fegen lassen wollen
da dies Recht der freyen Auswahl höhern Orts ganz aus
drücklich aufgehoben und bloß noch den Behörden als
Admlmstraroren öffentlicher Gebäude derPsännerschaft
uno den Eigenthümern der Brauhäuser zugestanden ist

Z

Jeder Schornsteinfeger muß sich eine genaue Liste
aller Feueranlagen seines Bezirks halten und nach die
ser die Reinigung vfr Schornsteine Kamine Oefen c
vornehmen und dies den Eigenthümern den Tag zuvor
ansagen lassen Er darf sich dabey durch keinerley Vor
wand selbst nicht wegen rückständiger Zahlung zurück
weisen lassen Fruchten seine gütlichen Anmahnungen
nicht so hat derselbe solches sofort anzuzeigen damit die
Widerspenstigen zu ihrer Schuldigkeit angewiesen wer
den können

4

Wenn ein Schornstein sich durch nachlässiges Fegen
so entzündet baß die Flamme oben sichtbar wird so
verfällt der Schornsteinfeger in eins Strafe von resp
2 bis 4 Thaler

5

Zeder gewöhnliche Schornstein und Kamin muß
jährlich drey Mal di der Bäcker Branntweinbrenner
Schmiede und Brauhäuser aber alle 6 Wochen gekehrt
werden

6

Der Lohn des dreymaligen Fegens beträgt jährlich

s für ein Privat Brau und Wohnhaus worin
2 oder z Feuermauern 20 Gr wo aber deren
mehrere sind i Thlr 6 Gr

i für ein Backhaus i Thlr 6 Gr
c für ein HauS das 4 oder 5 Schornsteine und

darüber hat i Thlr 6 Gr bis 1 Thlr 16 Gr
cl für ein Mimlhaus von z Schornsteinen 15 bis

20 Groschen
e für
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e für ein Branntweinbrennerhaus 10 15 bis 20
Groschen nachdem dasselbe viel Feuerniaüern ent
hält

f für ein Haus von 2 Schornsteinen 7 Gr 6 Pf
bis 10 Gr und

2 für ein kleines Haus mit einem Schornsteine
2 Gr 6 Pf
Vorstehendes wird allen Hausbesitzern meines Po

lizeybezirks zur Nachricht und Achtung hierdurch bekamt
gemacht und erwarte ich von ihnen die genaue Befol
gung dieser Vorschriften

Halle den 10 August 1816
Ner Poli ey Zvirector

In Abwesenheit
Der Polixe Commissär Fuß

Von hiesigem Königl Land und Stadtgericht sind
die zu dem Nachlasse des allhier verstorbenen Herrn Jo
hann August Rah gehörige im langen Pfuhle auf
dem großen Sande und den langen Aeckern belegen
auf 2284 Thlr 4 Gr gerichtlich taxirten beyden halbe
Hufen Landes auf Antrag der Erben subhastirt und ist

der 2gste September e
zum einzigen Bietungstermine anberaumt worden daher
alle diejenigen welche diese Grundstücke zu besitzen fähig
und zu bezahlen vermögend sind hierdurch geladen wer
den in diesem Termine um 10 Uhr an Gerichtsstelle
vor dem ernannten Deputats Herrn Stadt Justizrath
Dr Stisser ihre Gebote zu thun und zu gewärtigen
haben daß dem Meistbietenden wenn sich zuvörderst
die Interessenten über das erfolgte Gebot erklärt und in
den Zuschlag gewilligt haben werden auch demnächst der
Consens des vormundschaftlichen Gerichts erfolgt ist so
thane Grundstücke zugeschlagen nach abgelaufenem Bie
tungstermine aber auf kein weiteres Gebot refiectirt
werden wird Halle den 12 Julius 1816

Rönigl Preuß Land und Stadtgericht
Schwarz
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Von hiesigem Königl Land unt Stadtgericht ist

das von dem Salzwirkermeister Andreas Reisel und
dessen Ehefrau Margarethe geb Nagel verlassene all
hier in derBocksqasse 5ud Ni 778 belegen 28 T lr
nach Abzug der Lasten gerichtlich taxirte Haus nebst Zu
behör Theüungshalber subhastirt und

der lyte September d I
zum einzigen Vietungstermine anberaumt worden da
her alle diejenigen welche dieses Grundstück zu besitzen
fähig und zu bezahlen vermögend sind hierdurch gela
den werden in diesem Termine um 11 Uhr an Ge
richtSstelle vor dem ernannten Deputate Herrn Auscul
tator Schiff nach Anhörung der entworfenen vorher
schon in der Registratur zur Einsicht bereit liegenden Be
dingungen ihre Gebote zu thun und zu gewärtigen ha
ben daß dem Meistbietenden wenn sich zuvörderst die
Interessenten über das erfolgte Gebot erklärt und in den
Zuschlag gewilligt haben werden sothanes Grundstück
zugeschlagen nach abgelaufenem Bietungstermine aber
auf kein weiteres Gebot reflektirt werden wird

Halle den 2 August 1816
Rönigl Preuß Land und Gradrgerichr

Scl u arz
Ackerverb auf

Auf den zosten dieses Monats Vormittag um
10 Uhr in meiner Behausung sollen die der Frau
Wittwe Kreuzberg und der Frau Geelhaar zuge
hörigen drey halbe Hufen Landes we che ich im z i sten
Stück des Halleschen Kuriers angezeigt habe zum letz
tenmal zum freywilliq Verkauf ausgeboten unk
dem Meistbietenden zugeschlagen werden Ich lade
daher hiermit besitz und zahlungsfähige Kaufliebhabee
in Halle den 12 August 816

Der JustizcommissariuS Fieb iger
Limburger Käse das Stück y Gr und geräucherte

Rheinlachs das Pfund s Gr erhielt in bester Güte der
Kaufmann R sel am Markte
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